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Neuer Mietspiegel München  
Stadt mit immer absurderen Ideen 

 
Der Mietspiegel für München 2025 liegt vor. Er soll am 20. März 2025 im Stadtrat be-
schlossen und dann veröffentlicht werden. Nach der Rathaus Umschau der Landes-
hauptstadt München vom 6.3.2025, beträgt die Steigerung der durchschnittlichen 
Miete 5,5% im Vergleich zum Mietspiegel 2023. Die Stadt fordert deshalb von der 
neuen Bundesregierung eine Reform des Mietspiegels, insbesondere eine Einbezie-
hung aller Wohnungen, auch öffentlich geförderter Wohnungen. 
https://ru.muenchen.de/2025/45/Mietspiegel-2025-liegt-vor-117239 
 
Stellungnahme: 
Zunächst ist die Steigerung von 5,5% aus unserer Sicht keineswegs eine außerge-
wöhnlich hohe Steigerung. Im Zeitraum Januar 2023 bis Januar 2025 ist auch der Ver-
braucherpreisindex für Deutschland um 5,2% gestiegen. Die von der Landeshaupt-
stadt München benannte Steigerung der Mieten um 5,5 % entspricht daher praktisch 
der allgemeinen Teuerungsrate, der sogenannten Inflationsrate. Auch der von der 
Kommune genannte Quadratmeterpreis für Bestandsmieten mit 14,47 EUR pro Quad-
ratmeter liegt noch immer deutlich unter vergleichbaren Mieten in europäischen Groß-
städten, wie etwa Paris oder London, wo schon lange eine Miete von 32,00 bis 35,00 
EUR und mehr pro Quadratmeter aufgerufen wird. Auch wenn die Landeshauptstadt 
München nach dem neuen Mietspiegel den Quadratmeterpreis für Neuvermietungen 
mit 17,06 EUR benennt, liegt dies noch immer deutlich unter den Werten des Woh-
nungsmarktbarometers, der ebenfalls von der Landeshauptstadt München herausge-
geben wird. Danach lag die durchschnittliche Miete für eine Neubauwohnung schon 
im ersten Halbjahr 2024 bei knapp 24,50 EUR pro Quadratmeter und für eine Be-
standswohnung bei rund 21,20 EUR pro Quadratmeter. 
 
Soweit in der Rathaus Umschau gefordert wird, dass künftig sämtliche Wohnungen, 
auch öffentlich geförderte und alle Bestandswohnungen in die Erhebung des Mietspie-
gels mit einfließen sollen, ist eine solche Forderung systemwidrig. Öffentlich geförderte 
Wohnungen betreffen ein vollkommen anderes Marktgeschehen, als dies im preis-
freien Wohnraummarkt der Fall ist. Deshalb verlangt das Gesetz zu Recht, dass Woh-
nungen, bei denen die Miethöhe im Zusammenhang mit einer Förderzusage festgelegt 
worden ist, nicht in die Mietspiegelberechnung mit einfließen dürfen. Ansonsten würde 
man schlichtweg Äpfel mit Birnen vergleichen. Die Idee, auch öffentlich geförderte 
Wohnungen bei der Erstellung des Mietspiegels zu berücksichtigen zeigt aber, dass 
immer neue, sogar rechtlich bedenkliche Instrumente gesucht werden, um die Mieten 
künstlich niedrig zu halten. 
All dies läuft darauf hinaus, dass immer weniger private Vermieter dazu bereit sind, in 
den Mietwohnungsmarkt zu investieren. Auch die geforderte Abschaffung der Ausnah-
meregelungen bei der Mietpreisbremse würde nur dazu führen, es für Vermieter immer 
noch weniger rentabel wäre, Wohnraum zu sanieren oder zu modernisieren.  

https://ru.muenchen.de/2025/45/Mietspiegel-2025-liegt-vor-117239


Nachdem der Wohnungsbau praktisch tot ist, demgegenüber pro Jahr aber allein in 
München circa 12.000 neue Wohnungen benötigt werden, wäre es allein sinnvoll, pri-
vate Immobilieneigentümer nicht mit immer neuen Mietendeckeln zu gängeln, sondern 
den Wohnungsbau zu fördern. 
Deshalb ist niemandem damit gedient, wenn die Ausnahmen der Mietpreisbremse nun 
auch noch abgeschafft würden, da der ohnehin schon äußerst kostenintensive Neubau 
dann für private Vermieter zu einem reinen Draufzahlgeschäft verkommen würde.  
Wesentlich sinnvoller wäre es, wenn künftig die Mietpreis- und Kappungsgrenzen nur 
noch für Haushalte mit überdurchschnittlicher Mietbelastung im Vergleich zu deren 
Haushaltseinkommen gelten würden. Die jetzige Mietpreisbremse gilt aber für jeder-
mann. Dies heißt, dass sich der Chef eines Dax Konzerns gleichermaßen auf die Miet-
preisbremse berufen kann, wie etwa eine Krankenschwester. Dass dies evident unge-
recht ist, liegt auf der Hand. 
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